
                        Beitragsordnung des GEC 200 1 e.V.          Stand:22.06.08 
 

Der Grefrather Eissport Club 2001 e.V erhebt gem.§6 der Vereinssatzung ab dem 
1 Mai 2008 folgende Beiträge im Geschäftsjahr(01.05.-30.04des Folgejahres)  
 
1.Beiträge: 
 
a.) Passive Mitglieder         Euro  60,00 
 
b.) Aktive Mitglieder (minderjährig)     
b.) a.) Laufschule ohne Mannschafts Zugehhörigkeit und ohne Spielerpass  Euro  80,00 
b.) b.) Eiskunstlaufabteilung           Euro 120,00 
b.) c.) Abteilung Eishockey Jugend          Euro 360,00 
b.) d.) Breitensportabteilung/Damen          Euro 360,00 
 
c.) Aktive Mitglieder (volljährig ab dem Geschäftsjahr in dem sie das 18.Lebensjahr  vollenden) 
c.) a.) Eiskunstlaufabteilung           Euro 144,00 
c.) b.) Abteilung Eishockey Jugend          Euro 360,00 
c.) c.) Breitensportabteilung/Damen          Euro 360,00 
c.) d.) Juniorenmannschaft            Euro 360,00 
 
d.) Die Beiträge für die Herrenmannschaft werden durch den geschäftsführenden Vorstand schriftlich  

mit den Spielern vereinbart. 
 
e.) Familienbeiträge für Eltern mit minderjährigen Kindern bzw. im Haushalt lebenden Kindern ohne  

eigenes Einkommen (z.B.Schüler/Studenten)  
a)  3 Personen  Euro 228,00 (zuzüglich pro aktivem Kind: Abteilung Eishockey Jugend und 

  Abteilung Breitensport/Damen: Euro 252,00) 
b)  4 Personen  Euro 252,00 (zuzüglich pro aktivem Kind: Abteilung Eishockey Jugend und 

  Abteilung Breitensport/Damen: Euro 252,00) 
c) 5 Personen und mehr  Euro 288,00 (zuzüglich pro aktivem Kind: Abteilung Eishockey  
Jugend und Abteilung Breitensport/Damen: Euro 252,00)  

 
 
 2. Umlagen: 

Über planmäßige Ausgaben (Busfahrten, Zusatztraining, Veranstaltungen usw.) sind auf die 
Beteiligten umzulegen. Die Einziehung dieser Umlagen erfolgt durch die Mannschaftsführer  
oder die jeweiligen Abteilungsleitung und nicht durch oder für den Verein. Die Bezahlung dieser 
Leistungen erfolgt unmitelbar durch die Mannschaftsführer oder die jeweiligen Abteilungsleiter. 

 
3. Zahlungsweise: 
a.) Die Beiträge der passiven Mitglieder und wenigstens ein Drittel des Gesamtmitgliedsbeitrages der  

aktiven Mitglieder sind zum 01.08. jeden Jahres fällig.  
b.) Zwei Drittel des Gesamtmitgliedbeitrages der aktiven Mitglieder sind in 12 gleich hohen Monatsraten 

beginnend mit dem Geschäftsjahr auf die jeweiligen Konten der Abteilungen zu zahlen oder an die 
jeweiligen Mannschaftsführer.  
Monatsbeitrag: 1x Aktiv 12x30,-€   2x Aktiv: je 12x28,-€   3x und mehr Aktiv: je 12x25,-€ 
 

c.) Besondere Zahlungsbedingungen sind nur mit dem geschäftsführenden Vorstand abzustimmen. 
 
4.  Die Beitragssätze gelten mind. bis zur nächsten Jahreshauptversammlung, soweit nicht vertragliche 

Regelungen mit einzelnen Gruppen oder Mannschaften getroffen worden sind. 
 
5.  Ein Ausschluss oder Austritt begründet keinen Anspruch auf Rückerstattung von Beiträgen  

oder eventuell vorhandenem Vereinsvermögen. 
 
 
Den vorstehenden Schriftsatz habe ich zur Kenntnis genommen: 
 
 
........................................    .......................................     ............................................................ 

   Name                                   Vorname                              Anschrift 
 

 
......................................       ............................................................................. 

Datum                                  Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte) 
 

GEC Hauptkonto 1007030017 GEC Kunstlauf 1007030033 GEC  Eishockey Jugend 1007030025 
GEC Breitensport/Damen 1007030041    GEC Junioren 100 7030050   

Volksbank Kempen –Grefrath BLZ 32061414  


